
Merkblatt zur Erklärung zur Sozialversicherung 

MB-HA7-2401-003-Merkblatt_zur_Eklärung_zur_Sozialversicherung Seite 1 von 4 

Der Arbeitgeber muss in der Meldung zur Sozialversicherung die Rentenversicherungsnummer 

des Arbeitnehmers angeben. Falls keine Rentenversicherungsnummer angegeben werden kann, 

sind die Angabe des Geburtsnamens, -datums, und -orts, des Geschlechts und der Staatsangehö-

rigkeit des Arbeitnehmers erforderlich. Diese Angaben werden im Personalbogen abgefragt.  

 

Allgemeines 

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, jeden Arbeitnehmer bei der Einzugsstelle (Krankenkasse) 

anzumelden und die Beiträge zur Sozialversicherung zu zahlen. Daraus ergibt sich für ihn die 

Pflicht, das Sozialversicherungsverhältnis des jeweiligen Arbeitnehmers zu beurteilen. Der Arbeit-

nehmer ist seinerseits dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber die zur Durchführung des Meldever-

fahrens und der Beitragszahlung erforderlichen Angaben zu machen und die entsprechenden 

Unterlagen vorzulegen (§ 28o SGB IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese Auskünfte nicht, nicht rich-

tig oder nicht rechtzeitig oder legt er die entsprechenden Unterlagen nicht, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig vor, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld belegt werden kann (§ 

111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV). Nimmt der Arbeitgeber eine falsche sozialversicherungsrechtliche Be-

urteilung vor, drohen unter Umständen Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen.  

 

Um solche Nachforderungen zu vermeiden, muss der Arbeitgeber den Sachverhalt so aufklären, 

dass er eine korrekte Einordnung des Arbeitnehmers vornehmen kann. Dazu dient diese Erklä-

rung. Sie ist ein Merkblatt zur Abfrage von Angaben, die die Feststellung von Versicherungspflicht 

bzw. Versicherungsfreiheit des Arbeitnehmers in der Sozialversicherung ermöglichen. Dabei 

kann im Einzelfall die Angabe weiterer Kriterien, auch bei weiteren bzw. ehemaligen Arbeit-

geber erforderlich sein. Die Erklärung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Damit die 

Angaben als Dokumentation i. S. d. Beitragsverfahrensverordnung gelten, müssen die Angaben 

des Arbeitnehmers durch entsprechende Nachweise (z. B. Immatrikulationsbescheinigung) belegt 

und durch seine Unterschrift bestätigt werden. Der Arbeitgeber ist nach der Beitragsverfahrens-

verordnung dazu verpflichtet, die Angaben zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 

 

Die Erklärung ersetzt nicht die Anmeldung des geringfügig Beschäftigten oder den Arbeits-

vertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem geringfügig Beschäftigten. Die Anmeldung er-

folgt  durch die Meldung zur Sozialversicherung bei der Minijob-Zentrale der Deutschen Ren-

tenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Die Erklärung dient  allein dem internen Gebrauch 

des Unternehmens bzw. als Nachweis des Unternehmens bei einer Überprüfung durch die 

Sozialversicherung (Betriebsprüfung). 

 

Anmerkungen zur Ziffer 6 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmä-

ßig 538 € nicht übersteigt. Der Arbeitgeber einer geringfügig entlohnten Beschäftigung muss 

unter bestimmten Voraussetzungen Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung bzw. 

gemeinsam mit dem Arbeitnehmer Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung zahlen. Der Arbeitneh-

mer hat aber die Möglichkeit, gegenüber dem Arbeitgeber die Befreiung von der Versicherungs-

pflicht in der Rentenversicherung zu beantragen und somit von der Zahlung des Eigenanteils  zur 

Rentenversicherung Abstand zu nehmen. Sofern neben einer mehr als geringfügig entlohnten 
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(Haupt-) Beschäftigung nur eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt wird, wird die 

(Haupt-) Beschäftigung nicht mit der geringfügig entlohnten Beschäftigung zusammengerechnet. 

In diesen Fällen ist die geringfügig entlohnte Beschäftigung in der Krankenversicherung versiche-

rungsfrei und je nach Sachverhalt in der Rentenversicherung versicherungsfrei, versicherungs-

pflichtig oder von der Versicherungspflicht befreit. Jede weitere geringfügig entlohnte Beschäfti-

gung wird in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung mit der Hauptbeschäftigung zusam-

mengerechnet und ist nach den allgemeinen – für mehr als geringfügig beschäftigte Arbeitneh-

mer geltenden – Regeln versicherungs- und beitragspflichtig in der Kranken-, Pflege- und Renten-

versicherung. In der Arbeitslosenversicherung werden nicht geringfügige versicherungspflichtige 

(Haupt-)Beschäftigungen und geringfügig entlohnte Beschäftigungen nicht zusammengerechnet, 

so dass die geringfügig entlohnten Beschäftigungen generell versicherungsfrei bleiben. 

 

Ergibt die Addition der Bruttoarbeitsentgelte, dass monatlich regelmäßig 538 € nicht überschrit-

ten werden, ist der Arbeitnehmer, sofern er von seinem Befreiungsrecht in der Rentenversiche-

rung Gebrauch macht, beitragsfrei in allen Zweigen der Sozialversicherung. 

 

Für einen geringfügig entlohnten Beschäftigten sind Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung 

nur dann zu entrichten, wenn der Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert ist (Pflicht-, Fami-

lien- oder freiwillige Versicherung).  

Die Pflicht des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber alle erforderlichen Angaben zu machen, umfasst 

vor allem die Aufklärung über gleichzeitig ausgeübte weitere Beschäftigungen und Vorbeschäfti-

gungen bei anderen Arbeitgebern. Stellt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

oder ein anderer Träger der Rentenversicherung im Nachhinein fest, dass wegen einer notwendi-

gen Zusammenrechnung der geringfügigen Beschäftigung mit weiteren (Vor-) Beschäftigungen 

Versicherungspflicht vorliegt, tritt diese mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Feststellung durch 

die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder eines anderen Trägers der Renten-

versicherung ein (§ 8 Abs. 2 S. 3 SGB IV). Seit dem 1. April 2003 werden Beiträge zur Sozialversi-

cherung im Falle notwendiger Additionen grundsätzlich nicht mehr rückwirkend nachgefordert. 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt jedoch gemäß § 8 Abs. 2 S. 4 SGB IV für den Fall, dass 

der Arbeitgeber es vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat, den Sachverhalt aufzuklären. 

 

Die Erklärung dient zum einen dazu, dem Arbeitgeber die Feststellung weiterer Beschäftigungen 

und die entsprechende sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Arbeitnehmers zu erleich-

tern. Zum anderen kann sie im Nachhinein ein Indiz dafür sein, dass der Arbeitgeber bei der 

Sachverhaltsaufklärung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. Beruht die falsche 

sozialversicherungsrechtliche Beurteilung beispielsweise darauf, dass der Arbeitnehmer eine wei-

tere Beschäftigung verschwiegen hat und auf dem Fragebogen bei der Frage nach weiteren Be-

schäftigungen „nein“ angekreuzt hat, so ist davon auszugehen, dass dem Arbeitgeber weder Vor-

satz noch grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen wird.  

 

Sofern durch den Arbeitnehmer mitgeteilt wird, dass derzeit eine weitere Beschäftigung oder 

selbstständige Tätigkeit in einem Mitgliedstaat der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums oder 

in der Schweiz ausgeübt wird, sind die europarechtlichen Regelungen der Verordnung (EWG) Nr. 
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883/2004 zu beachten. Hiernach ist festzustellen, ob auf die Erwerbstätigkeiten in Deutschland 

und im Ausland insgesamt die deutschen Rechtsvorschriften oder die Rechtsvorschriften des aus-

ländischen Staats anzuwenden sind. Das kann dazu führen, dass für die in Deutschland ausge-

übte Beschäftigung gegebenenfalls Beiträge zur Sozialversicherung eines ausländischen Mitglied-

staats der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums oder in der Schweiz zu entrichten sind.  

 

Falls bisher keine Bescheinigung A1 als Nachweis über die anzuwendenden Rechtsvorschriften 

vorliegt, muss eine Klärung herbeigeführt werden. Ansprechpartner für in Deutschland wohnende 

Personen ist der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, Deutsche Verbindungsstelle 

Krankenversicherung - Ausland in Bonn. Wohnt die betroffene Person außerhalb Deutschlands, 

ist das Verfahren zur Feststellung der anwendbaren Rechtsvorschriften bei der zuständigen Be-

hörde des Wohnstaats einzuleiten. 

 

Anmerkungen zur Ziffer 6.1 

Wirkung der Befreiung 

Der geringfügig entlohnte Beschäftigte kann die Befreiung von der Versicherungspflicht in der 

Rentenversicherung beantragen (§ 6 Abs. 1b SGB VI). Der Antrag muss schriftlich gegenüber dem 

Arbeitgeber erfolgen. Ein gestellter Befreiungsantrag ist vom Arbeitgeber mit dem Tag des Ein-

gangs bei ihm zu versehen. Der Antrag ist nicht an die Minijob-Zentrale weiterzuleiten, sondern 

verbleibt in den Entgeltunterlagen des Arbeitgebers.  

 

Der Arbeitgeber meldet die Daten zum Antrag auf Befreiung von Rentenversicherungspflicht an 

die Minijob-Zentrale im Rahmen des DEÜV-Verfahrens. Sofern die Minijob-Zentrale dem Befrei-

ungsantrag nicht innerhalb eines Monats widerspricht, wirkt die Befreiung grundsätzlich ab Be-

ginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. 

Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten Ent-

geltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei 

ihm meldet. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem 

Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt. 

 

Der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist für die gesamte Dauer der Be-

schäftigung bindend und kann nicht widerrufen werden. Übt ein Arbeitnehmer nebeneinander 

mehrere geringfügige Beschäftigungen aus, die trotz Zusammenrechnung 538 € nicht überschrei-

ten, kann der Arbeitnehmer nur einheitlich die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht be-

antragen. Die einem Arbeitgeber gegenüber beantragte Befreiung gilt zugleich für die weiteren 

geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisse. Der Arbeitnehmer muss die Arbeitgeber, bei 

denen er gleichzeitig beschäftigt ist, über den Befreiungsantrag informieren. 

 

Übergangsrecht 

Wird eine vor dem 1. Januar 2013 aufgenommene geringfügig entlohnte Beschäftigung gleichzei-

tig mit einer nach dem 31. Dezember 2012 geringfügig entlohnten Beschäftigung ausgeübt, sind 

aufgrund der differenziert zu betrachtenden versicherungsrechtlichen Beurteilung die Ausführun-

gen der Minijob-Zentrale unter www.minijob-zentrale.de zu beachten.  

http://www.minijob-zentrale.de/
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Anmerkungen zur Ziffer 7 

Eine kurzfristige – für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber sozialabgabenfreie – Beschäftigung 

liegt vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf drei Monate oder 70 Ar-

beitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist; es 

sei denn, dass die Beschäftigung „berufsmäßig“ ausgeübt wird und ihr Entgelt 538 Euro im Monat 

übersteigt. Mehrere kurzfristige Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr sind zusammenzu-

rechnen. 

 

Berufsmäßigkeit liegt grundsätzlich nicht vor bei kurzfristigen Beschäftigungen, 

die neben einer (Haupt-)Beschäftigung ausgeübt werden (hierzu gehören auch Personen, die ein 

freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst oder einen freiwilligen 

Wehrdienst ableisten). 

 

Berufsmäßigkeit ist grundsätzlich anzunehmen bei kurzfristigen Beschäftigungen 

•  zwischen Schulentlassung bzw. Abschluss des Studiums und Eintritt in das Berufsleben,  

•  von ausbildungs- oder arbeitsuchenden Beschäftigungslosen, die bei der Arbeitsagentur 

gemeldet sind,  

• während unentgeltlicher Beurlaubung im Rahmen einer (Haupt-)Beschäftigung,  

• zwischen Abitur und Freiwilligendienst oder Freiwilligem Wehrdienst (auch wenn anschließend 

die Aufnahme eines Studiums beabsichtigt ist), 

• während einer im Rahmen einer Hauptbeschäftigung bestehenden Elternzeit.  

 

Berufsmäßigkeit liegt auch vor, wenn die zu beurteilende Beschäftigung zusammen mit Vorbe-

schäftigungszeiten bzw. Zeiten der Meldung der Arbeit- bzw. Ausbildungssuche bei der Ar-

beitsagentur im laufenden Kalenderjahr die Grenze von drei Monaten bzw. 70 Arbeitstagen über-

steigt. 

 

Zur Berufsmäßigkeit vgl. auch: Geringfügigkeits-Richtlinien der Spitzenorganisationen der Sozi-

alversicherung und der Entscheidungshilfe zur Prüfung der Berufsmäßigkeit unter www.minijob-

zentrale.de. 

http://www.minijob-zentrale.de/
http://www.minijob-zentrale.de/

